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Präambel

„Lernen am anderen Ort“ ermöglicht es Schülerinnen und Schü-
lern, Wissen und Kompetenzen außerhalb des Schulgeländes zu 
erwerben und zu erweitern. Über andere Lernerfahrungen wird 
handlungsorientiertes und lebensweltbezogenes Lernen in beson-
derer Weise möglich. „Lernen am anderen Ort“ schafft Raum für 
Begegnungen mit der unmittelbaren Umgebung, mit Natur, Um-
welt, Kultur, Geschichte, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Reli-
gion und Sport und ermöglicht darüber hinaus Einblicke in die 
Berufs- und Arbeitswelt. 

1.	 Begriffsbestimmungen

1.1	� „Lernen am anderen Ort“ bezeichnet alle schulischen Ver-
anstaltungen außerhalb des Schulgeländes, die den Unter-
richt am Schulstandort in geeigneter Form ergänzen. 

1.2	� Außerschulische Lernorte ermöglichen eine besondere 
Form des „Lernens am anderen Ort“. Sie bieten regelmäßig 
Unterricht an mindestens einem Tag in der Unterrichtswo-
che im Umfang von mindestens vier Lehrerwochenstunden 
auf der Grundlage der geltenden Rahmenpläne an. Für die 
Unterbreitung der Unterrichtsangebote werden sie im Rah-
men des Landeshaushalts durch das für Bildung zuständige 
Ministerium unterstützt.

2.	 Grundsätze für „Lernen am anderen Ort“

2.1	� „Lernen am anderen Ort“ sind schulische Veranstaltungen 
im Sinne des Schulgesetzes des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern in der jeweils gültigen Fassung. 

2.2	� Unter Berücksichtigung des Leitbildes und des pädagogi-
schen Konzepts der Schule entscheidet die Schulkonferenz 
über schulinterne Grundsätze des „Lernens am anderen Ort“.

2.3	� Grundlage des Lernens an den Lernorten bilden die Bil-
dungs- und Erziehungsziele gemäß Schulgesetz des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern, die geltenden Rahmenpläne 
sowie die Verwaltungsvorschriften „Bildung für eine nach-
haltige Entwicklung an den Schulen“, „Ganztägiges Lernen 
an öffentlichen allgemein bildenden Schulen in Mecklen-
burg-Vorpommern“, „Europabildung und Europaschulen in 
Mecklenburg-Vorpommern“, „Mobilitätsbildung und Ver-
kehrserziehung an den allgemein bildenden und beruflichen 
Schulen“, „Berufliche Orientierung an öffentlichen allge-
mein bildenden und beruflichen Schulen des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern“, „Richtlinie zur Förderung von Klas-
senfahrten zu KZ-Gedenkstätten sowie zu Gedenkstätten und 
-orten für Opfer der jüngeren deutschen Geschichte und zu 

Stätten des natur- und kulturhistorischen Erbes des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern“ sowie „Durchführung von 
Schulwanderungen und Schulfahrten an öffentlichen allge-
mein bildenden und beruflichen Schulen“ in der jeweils gül-
tigen Fassung.

	� Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ist dabei ein 
zentrales Prinzip für das „Lernen am anderen Ort“. Gemeint 
ist eine Bildung, die Schülerinnen und Schüler zu zukunfts-
fähigem Denken und Handeln befähigt. Bildung für nach-
haltige Entwicklung ermöglicht es jedem Einzelnen, die 
Auswirkungen des eigenen Handelns auf die Welt zu ver-
stehen und verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. 
Dieser konzeptionelle Ansatz entspricht einer transformati-
ven Bildung, die alle Fächer sowie die Inhalte von Demo-
kratiebildung, kultureller Bildung, Inklusion, interkulturel-
ler Bildung, Medienbildung, Verbraucherbildung und Be-
rufsorientierung durchdringt.

3.	� Schulorganisatorische Grundsätze und Voraussetzun-
gen zur Teilnahme am „Lernen am anderen Ort“

3.1	� Alle Angebote und Veranstaltungen eines „Lernens am an-
deren Ort“ sind durch die organisierende Lehrkraft im Vor-
feld mit der Schulleitung abzustimmen. 

3.2	� Die geplanten Veranstaltungen sind rechtzeitig und umfas-
send mit den Schülerinnen und Schülern sowie den Erzie-
hungsberechtigten abzustimmen. Das betrifft auch die Zu-
mutbarkeit der Übernahme von Kosten durch die Erzie-
hungsberechtigten.

4.	 Gestaltung des „Lernens am anderen Ort“ 

4.1	� Die Veranstaltungen können sowohl den mathematisch-na-
turwissenschaftlichen, den gesellschaftswissenschaftlichen 
und künstlerisch-musischen Aufgabenbereich als auch 
übergeordnete Themenbereiche wie Bildung für nachhalti-
ge Entwicklung (BNE), Demokratiebildung, kulturelle Bil-
dung, Umweltbildung, Verbraucherbildung und Medienbil-
dung u. ä. umfassen. Sie sollten möglichst fächerverbin-
dend und handlungsorientiert gestaltet werden.

4.2	� Auf der Grundlage der Beschlüsse der Fachkonferenzen nach 
dem Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern sind folgende 
schulische Organisationsformen des Unterrichts möglich:

	 –	 Stunden aus dem obligatorischen Unterricht,
	 –	� wahlweise obligatorischer Unterricht (Einzelstunden 

oder komplette Kurse),
	 –	� Unterricht ergänzende Angebote im Rahmen des ganz-

tägigen Lernens,
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	 –	 Projektunterricht oder -kurse,
	 –	 Projekttage oder -wochen.

4.3	� Die Schülermitwirkung gemäß Schulgesetz Mecklenburg-
Vorpommern ist hierbei angemessen zu berücksichtigen. 

5.	 Außerschulische Lernorte 

5.1	� Außerschulische Lernorte im Sinne der Unterrichtsversor-
gung erfüllen folgende Kriterien:

5.1.1	� Der Lernort liegt im Land Mecklenburg-Vorpommern.

5.1.2	� Der Lernort ist durch Authentizität, durch das Bildungsan-
gebot oder durch die grundlegende Charakteristik des Ortes 
in besonderem Maße geeignet, Lernzugänge für Schülerin-
nen und Schüler zu erschließen. 

5.1.3	� Der Lernort weist in thematischer Hinsicht eine überörtli-
che Bedeutung auf.

5.1.4	� Es liegt ein Umsetzungskonzept für das Bildungsangebot 
vor, das den jeweils gültigen schulgesetzlichen und in den 
Rahmenplänen formulierten Vorgaben entspricht. 

5.1.5	� Die Unterrichtsangebote stehen nach Möglichkeit allen 
Schülerinnen und Schülern zur Verfügung.

5.1.6	� Die Unterrichtsangebote müssen auf die in den Rahmenplä-
nen verankerte Kompetenzentwicklung sowie die fachspe-
zifische und fächerverbindende bzw. fächerübergreifende 
Umsetzung von Unterrichtsinhalten abgestimmt und für 
einen handlungsorientierten Unterricht geeignet sein.

5.1.7	� Die Vertreterinnen und Vertreter der außerschulischen 
Lernorte arbeiten vertrauensvoll mit den eingesetzten Lehr-
kräften bzw. dem mit der Unterrichtsabsicherung beauftrag-
ten Personal zusammen.

5.1.8	� Die Unterrichtsangebote sollen möglichst für alle Schular-
ten, verschiedene Jahrgangsstufen und unterschiedliche 
Leistungsniveaus vorgehalten werden.

5.2	� Die Entscheidung über die Unterstützung der außerschuli-
schen Lernorte gemäß Punkt 1.2 obliegt der obersten Schul-
behörde. Diese Entscheidung steht unter Haushaltsvorbe-
halt. Die Antragstellung erfolgt formlos bei der obersten 
Schulbehörde. Die Einreichung eines Konzepts für die Ab-
sicherung der Unterrichtsangebote ist erforderlich.

5.3	� Außerschulische Lernorte erhalten ein formloses Anerken-
nungsschreiben, in dem die Form und die Höhe der Unter-
stützung sowie die Berichtspflichten gemäß Punkt 5.7 fest-
geschrieben werden. 

	� Nach Maßgabe der Bedürfnisse des jeweiligen Lernortes 
und unter Berücksichtigung der Erfordernisse der Unter-
richtsversorgung kann die Unterstützung in Form von Ein-
satz von Lehrkräften oder wahlweise in Form finanzieller 
Mittel erfolgen.

5.4	� Die finanzielle und personelle Ausstattung der außerschuli-
schen Lernorte im Sinne der Unterrichtsversorgung wird 
wie folgt abgesichert: 

5.4.1	� Die Personalkosten für die an den außerschulischen Lernor-
ten eingesetzten Lehrkräfte trägt das Land Mecklenburg-
Vorpommern. Für die Absicherung der Unterrichtsangebote 
kann im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel an-
stelle eines Einsatzes von Lehrkräften eine finanzielle Un-
terstützung erfolgen. 

5.4.2	� Die Träger der außerschulischen Lernorte stellen die not-
wendigen Räume und die technische Ausstattung zur Un-
terrichtsgestaltung zur Verfügung. Die Miet- und Be-
triebskosten werden von den außerschulischen Lernorten 
getragen.

5.5	� Der auf der Basis des Schulgesetzes und der Rahmenpläne 
zu gestaltende Unterricht ist mindestens in Höhe der durch 
die oberste Schulbehörde bereitgestellten Lehrerwochen-
stunden anzubieten. Dieser Unterricht ist durch die einge-
setzten Lehrkräfte zu erteilen. Soweit die Unterstützung in 
Form finanzieller Mittel erfolgt, sind diese für Personalaus-
gaben zur Unterrichtsabsicherung im entsprechenden Um-
fang bezogen auf Lehrerwochenstunden zu verwenden. 
Darüber hinaus sind Unterrichtsangebote durch eigenes 
pädagogisches Personal des außerschulischen Lernortes er-
wünscht.

5.6	� Die Angebote an den außerschulischen Lernorten sollen 
auch Veranstaltungen in der Lehrkräfteaus-, fort- und -wei-
terbildung und nach Möglichkeit Angebote im Rahmen der 
Kindertagesförderung einschließen. 

5.7	� Das didaktisch-pädagogische Konzept der außerschuli-
schen Lernorte sowie die in einem Kalenderjahr an außer-
schulischen Lernorten durchgeführten Unterrichtsangebote 
werden in der Regel im Abstand von fünf Jahren evaluiert. 

6.	 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

	� Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft.

	� Gleichzeitig tritt die Verwaltungsvorschrift „Richtlinie für 
den Unterricht der allgemein bildenden Schulen Mecklen-
burg-Vorpommerns in tiergärtnerischen Einrichtungen 
und botanischen Gärten“ vom 10. Dezember 1998 außer 
Kraft.

Schwerin, den 4. März 2025
Die Ministerin für Bildung und 

Kindertagesförderung
Simone Oldenburg

Mittl.bl. BM M-V 2025 S. 42



44	 Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung und Kindertagesförderung Mecklenburg-Vorpommern 	 Nr. 3/2025

Artikel 1

Die Anlage zu Ziffer 2.3 zur Verwaltungsvorschrift zur Einrich-
tung und Führung von langfristigen Unterrichtsstundenkonten für 
Lehrkräfte an öffentlichen Schulen des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern bei dienstlichen Gründen vom 3. Juli 2024 (Mittl.bl. 
BM M-V S. 143) erhält die aus dem Anhang zu dieser Verwal-
tungsvorschrift ersichtliche Fassung. 

Artikel 2

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach der Veröffentli-
chung in Kraft.

Erste Änderung der Verwaltungsvorschrift zur Einrichtung und Führung 
von langfristigen Unterrichtsstundenkonten für Lehrkräfte an öffentlichen Schulen 

des Landes Mecklenburg-Vorpommern bei dienstlichen Gründen

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung und Kindertagesförderung

Vom 3. März 2025

Schwerin, den 3. März 2025

Die Ministerin für Bildung
und Kindertagesförderung

Simone Oldenburg

Mittl.bl. BM M-V 2025 S. 44
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Anlage 
zu Ziffer 2.3  
 
Langfristiges Unterrichtsstundenkonto –  Antrag auf Einrichtung  
 

Name, Vorname  

Adresse  

Schule/ 
Schulnummer  

Personalnummer  

 
 
Auf dem Dienstweg an das 
 

□ Staatliche Schulamt  
Greifswald  
 

 
□ Staatliche Schulamt  

Neubrandenburg  
 

□ Staatliche Schulamt  
Rostock  
 

 
□ Staatliche Schulamt  

Schwerin  
 

□ Ministerium für Bildung und 
Kindertagesförderung 
Schulaufsicht berufliche Schulen 
 

 

  

 
Ich beantrage gemäß der Verwaltungsvorschrift zur Einrichtung und Führung von 
langfristigen Unterrichtsstundenkonten für Lehrkräfte an öffentlichen Schulen des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern bei dienstlichen Gründen die Einrichtung eines 
langfristigen Unterrichtsstundenkontos zur Bewältigung eines mittel- bzw. 
langfristigen Personalbedarfes an meiner Schule. 

Zu diesem Zweck möchte ich meine persönliche Arbeitszeit im Rahmen der flexiblen 
Arbeitszeitgestaltung erhöhen. 

Das Ansparen und der Ausgleich des Unterrichtsstundenkontos erfolgen gemäß der 
nachfolgenden verbindlichen Zeitplanung.1

 
1 Die verbindliche Zeitplanung für die Anspar- und Ausgleichsphase ist Bestandteil des Antrages und wird zum 

Inhalt der Vereinbarung eines Unterrichtsstundenkontos. 
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Verbindliche Zeitplanung über vorausgeleistete Arbeit und ihren Ausgleich 
 
Das Ansparen und der Ausgleich von vorausgeleisteter Arbeit werden mit dieser Zeitplanung verbindlich festgelegt. Der Eintritt in die 
Ansparphase ist der Lehrkraft nur jeweils zum Beginn eines Schuljahres bzw. Schulhalbjahres möglich. Der Zeitraum der Anspar- 
und Ausgleichsphase soll in der Summe nicht die Dauer von zehn Jahren übersteigen. Ein über zehn Schuljahre hinausgehenden 
Gesamtzeitraum bedarf der Zustimmung des für Bildung zuständigen Ministeriums im Einvernehmen mit dem Finanzministerium. 
Die Zeitplanung bedarf eines Votums durch die Schulleitung sowie des Örtlichen Personalrates und der Genehmigung durch die 
zuständige Schulbehörde. 
 

 1 2 3 4 

 Schuljahr  Schulhalbjahr 

Anspar- und 
Ausgleichsstunden  

in LWS  
pro Schulhalbjahr 

Anspar- und 
Ausgleichsstunden  

in LWS  
pro Schuljahr 

Ansparphase 

       

       

       

       

5 Gesamtbilanz (Ansparstunden in Ansparphase laut Planung)  

Ausgleichphase 

       

       

       

  
  

   

5 Gesamtbilanz (Ausgleichsstunden in Ausgleichsphase laut Planung)  

 
 
Erläuterung: 

 
1. Schuljahr, in dem das Ansparen beziehungsweise der Ausgleich stattfindet.  
2. Schulhalbjahr, in dem das Ansparen beziehungsweise der Ausgleich stattfindet.  
3. Unterrichtsstunden, die in der Ansparphase vorausgeleistet bzw. in der Ausgleichsphase abgebaut werden sollen in 

Lehrerwochenstunden (LWS) pro Schulhalbjahr. In der Ausgleichsphase sind die Stunden mit negativem Vorzeichen 
einzutragen. 

4. Unterrichtsstunden, die in der Ansparphase vorausgeleistet bzw. in der Ausgleichsphase abgebaut werden sollen in LWS 
pro Schuljahr. In der Ausgleichsphase sind die Stunden mit negativem Vorzeichen einzutragen. 

5. Summe der Spalte 4. Gesamtbilanz in der Ansparphase (positives Vorzeichen) und der Ausgleichsphase (negatives 
Vorzeichen). Beide Summen müssen sich im Ergebnis der Planung ausgleichen. 

 
 
 
 

Ort, Datum    Unterschrift Lehrkraft 
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Votum Schulleitung 

 

Ort, Datum    Unterschrift Schulleitung 

 

 

Votum Örtlicher Personalrat 

 
 

Ort, Datum    Unterschrift Örtlicher Personalrat 
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